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Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Darstellung in T€ zu Rundungsdifferenzen kom-
men kann.

A N L A G E N

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2017

Ergebnisrechnung 2017

Finanzrechnung 2017

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

Anhang für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

Anlagen zum Anhang:

- Anlagenspiegel

- Verbindlichkeitenspiegel

- Forderungsspiegel

- Rückstellungsspiegel

- Übertragung von Haushaltsresten

Anlage 2: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017
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A. Prüfungsauftrag

Das Rechnungsprüfungsamt des Lahn-Dill-Kreises erteilte uns mit Schreiben vom

12.07.2021 den Auftrag, die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hüttenberg für die Haus-

haltsjahre 2015 - 2019 in der Funktion eines Verwaltungshelfers des Rechnungsprü-

fungsamtes des Lahn-Dill-Kreises zu prüfen.

Die Gemeinde Hüttenberg ist gem. § 112 HGO verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr einen

Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und über-

sichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände,

Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und

Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

der Gemeinde Hüttenberg darzustellen.

Gem. §§ 128, 129 HGO unterliegt der Jahresabschluss der Prüfung durch das örtliche

Rechnungsprüfungsamt (Rechnungsprüfungsamt des Lahn-Dill-Kreises); wir sind als

Verwaltungshelfer beauftragt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a Handelsgesetzbuch (HGB), dass wir bei unserer

Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nach-

folgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen Ordnungsmäßiger Be-

richterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung

durch den Bürgermeister sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D.

und E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte eingeschränkte Be-

stätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.
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Unserem Bericht haben wir als Anlage 1 den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus

der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang sowie den ge-

prüften Rechenschaftsbericht beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu

Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 2 beigefügten „Allgemeine

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom

01. Januar 2017“ zugrunde.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Lage der Gemeinde

Der Bürgermeister hat im Rechenschaftsbericht und im Jahresabschluss die wirtschaft-

liche Lage der Kommune beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließen-

den Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister im Jahresab-

schluss und im Rechenschaftsbericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die

Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Kommune unter Berücksichtigung des Re-

chenschaftsberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen

Beurteilung der Lage der Kommune ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Rechenschaftsberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Rechenschaftsbericht sind hervorzuheben:

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.130

ab. Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 20.258 reichten aus, um die ordentli-

chen Aufwendungen in Höhe von T€ 19.351 zu decken, so dass sich ein positives

Verwaltungsergebnis in Höhe von T€ 907 ergibt. Unter Berücksichtigung des nega-

tiven Finanzergebnisses (T€ -265) ergibt sich dann ein positives ordentliches Ergeb-

nis in Höhe von T€ 642. Darüber hinaus liegt ein außerordentliches Ergebnis in

Höhe von T€ 487 vor.

Das Vermögen hat sich zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um T€ 192 auf

T€ 67.445 gemindert. Davon entfallen T€ 770 auf den Rückgang der Sachanlagen

und T€ 38 auf den Rückgang der Finanzanlagen. Gegenläufig war ein Anstieg der

flüssigen Mittel um T€ 562 zu verzeichnen. Die Aktivseite wird durch das Sachanla-

gevermögen (T€ 56.725) dominiert, das 84,1% des Vermögens ausmacht. Im Haus-

haltsjahr 2017 übersteigen die Abschreibungen beim Sachanlagevermögen und Ab-

gänge in Höhe von T€ 2.051 die Investitionen in Höhe von T€ 1.202, sodass insge-

samt eine Reduzierung in Höhe von T€ 849 eingetreten ist.
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Analog zur Aktivseite ist auf der Passivseite ebenfalls ein Rückgang um T€ 192 ein-

getreten. Dabei ist die Minderung der Sonderposten um T€ 420 hauptsächlich auf

die parallel zum Anlagevermögen abgeschriebenen Beträge zurückzuführen. Der

deutliche Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (T€ 680) ist

im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2017 Tilgungszah-

lungen in Höhe von T€ 760 erfolgten.

Die Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) hat sich dank

des erwirtschafteten Jahresüberschusses leicht von 51,6% um 1,9%-Punkte auf

53,5% erhöht (bei sinkender Bilanzsumme).

Die oben ausgeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analy-

sierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und

Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die

Beurteilung der Lage der Gemeinde einschließlich der dargestellten Chancen und Risi-

ken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung

durch den Bürgermeister ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

In der Finanzrechnung wurde ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätig-

keit in Höhe von T€ 1.588 und ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in

Höhe von T€ 317 erwirtschaftet. Aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen

der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergibt sich ein negativer Saldo

aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 715. Insgesamt hat sich der Bestand

der liquiden Mittel um T€ 562 gebessert, so dass zum 31.12.2017 liquide Mittel in

Höhe von insgesamt T€ 3.773 ausgewiesen werden.
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II. Unregelmäßigkeiten

Nach IDR Prüfungsleitlinie 260 (Leitlinie zur Berichterstattung bei kommunalen Ab-

schlussprüfungen) i.V.m. IDW PS 450 n.F. (Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung

von Prüfungsberichten) und ergänzend gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB hat der Ab-

schlussprüfer über bei der Durchführung der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder

Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir nachfolgend aufgeführte Ver-

stöße und Unrichtigkeiten festgestellt, die jeweils zu einer Einschränkung unseres Be-

stätigungsvermerkes geführt haben:

Die Gemeinde Hüttenberg hat in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2017 eine

Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse für die Kreisum-

lage und für die Schulumlage in Höhe von insgesamt T€ 1.199 gebildet. Nach

Prüfung der Berechnungsgrundlagen hat sich ergeben, dass die Rückstellung in

Teilen nicht zu bilden ist und demnach T€ 428 aufgelöst werden müssen. Eine

entsprechende Buchung ist seitens der Gemeinde nicht erfolgt.
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2. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Gemäß § 112 Abs. 5 HGO ist der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister

bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Hüttenberg innerhalb von vier

Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres an die Gemeindevertretung zur Feststellung

weiterzuleiten. Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 wurde

abweichend von der gesetzlichen Regelung vom Gemeindevorstand am 05.11.2019

erstmals aufgestellt und lag mit ergänzenden Änderungen erst im April 2023 in prüffähi-

ger Form vor.

Die Gemeindevertretung soll gemäß § 114 HGO über den vom Rechnungsprüfungsamt

geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haus-

haltsjahr folgenden Jahres beschließen und zugleich über die Entlastung des Gemein-

devorstandes entscheiden.

Der Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Hüttenberg zum

31.12.2017 durch die Abteilung Revision des Lahn-Dill-Kreises als zuständiges Rech-

nungsprüfungsamt im Sinne des § 129 HGO in Verbindung mit § 131 Abs. 1 HGO und

die Entlastung des Gemeindevorstandes wird voraussichtlich erst im Jahr 2023 erfolgen.

Gemäß § 5 Abs. 1 des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes zur Gleichstellung von

Frauen und Männern für das Land Hessen (HGIG) hat die Gemeinde Hüttenberg einen

Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von sechs Jahren aufzustellen. Dieser Verpflich-

tung ist die Gemeinde Hüttenberg bisher nicht nachgekommen.

Die oben genannten Ausführungen haben Auswirkungen auf das Prüfungsurteil, da die

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage beeinflusst werden.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die

Übersicht über die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, der

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Rechenschaftsbericht für das Haus-

haltsjahr 2017 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur

Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung.

Den Rechenschaftsbericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresab-

schluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und ins-

gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermittelt; dabei haben

wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar-

gestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften

zur Aufstellung des Rechenschaftsberichts beachtet wurden.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbeson-

dere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegen-

stand unseres Prüfungsauftrags.

Der Bürgermeister der Gemeinde ist für die Buchhaltung und Aufstellung von Jahresab-

schluss und Rechenschaftsbericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich.

Unsere Aufgabe ist es, die vom Bürgermeister vorgelegten Unterlagen und die gemach-

ten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – zwischen Juni 2023 bis August

2023 in unserem Büro in Bad Oeynhausen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fer-

tigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der Abteilung Revision des Lahn-Dill-Krei-

ses geprüfte und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 25.05.2023 ver-

sehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016.
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Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Bestä-

tigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gemeinde.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Bürger-

meister und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns der Bürgermeister in der berufsüblichen Vollständigkeitserklä-

rung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresab-

schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte, Ver-

pflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und

Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haf-

tungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung

nach dem Schluss des Haushaltsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben

und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Rechenschaftsbericht hinsichtlich erwar-

teter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Ge-

sichtspunkte sowie die nach § 51 GemHVO Hessen erforderlichen Angaben enthält.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der

§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung beachtet. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob die Wirk-

samkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. Danach haben wir unsere Prü-

fung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungs-

prüfung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzli-

chen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde

wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unse-

rer vorläufigen Lageeinschätzung der Gemeinde und eine Einschätzung der Wirksamkeit

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorien-

tierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über
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die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unterneh-

mensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Durchsicht

des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit dem Bürgermeister und Mitarbeitern der

Gemeinde bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich

folgende Prüfungsschwerpunkte:

Abgrenzung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Prüfung der Werthaltigkeit von Beteiligungen

Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und Ver-

bindlichkeiten

Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Ausweis von Zuordnungsfragen in der Ergebnisrechnung

Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Rechenschaftsbericht (Rechenschaftsbe-

richterstattung, Aussagen zu Chancen und Risiken, Prognosebericht).

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der

weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlich-

keit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprü-

fungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der

Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stich-

proben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftli-

chen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es

ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausrei-

chend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises von Vermögens- und Schuldposten der Gemeinde haben

wir u.a. Bankbestätigungen, Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Ge-

meinde beteiligt ist, und Gutachten eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in

unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.  Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gemeinde erfolgt mit der

Software „Infoma“, zusätzlich dazu sind das Forderungsmanagement und der Zahlungs-

verkehr wie auch die digitale Veranlagung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Abga-

ben als systemintegrierte Module im Einsatz.

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 hat die Gemeinde Hüttenberg auf das Verfahren

Infoma der Fa. Infoma GmbH, Ulm, in der von der ekom21 – KGRZ Hessen, Gießen,

vertriebenen und gehosteten Version umgestellt. Seit dem Umstieg nutzt die Gemeinde

die Infoma newsystem, Version 7. Das Prüfzertifikat der TÜVIT GmbH, Essen, für das

Buchführungsprogramm Infoma newsystem, Version 7, hat eine Gültigkeit bis zum 30.

April 2023. Damit ist festzustellen, dass zum Prüfungszeitpunkt ein gültiges Prüfzertifikat

für die aktuell von der Gemeinde eingesetzte Finanzsoftware vorliegt.

Das von der Gemeinde eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Orga-

nisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchhaltung

haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen er-

fahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll-

system ermöglichen – mit Ausnahme des dargestellten Einschränkungsgrundes – eine

vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-

schäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und

übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der geprüften Vor-

jahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres – mit Aus-

nahme des dargestellten Einschränkungsgrundes – ordnungsgemäß geführt.
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Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen

Unterlagen entnommen wurden, führen – mit Ausnahme des dargestellten Einschrän-

kungsgrundes – zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresab-

schluss und Rechenschaftsbericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw.

zur Prüfung herangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen – mit Ausnahme

des dargestellten Einschränkungsgrundes – den gesetzlichen Vorschriften einschließlich

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen

der Hauptsatzung entsprechen.

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften der HGO und

GemHVO Hessen und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung aufgestellt.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und

den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach

dem Schema des § 49 GemHVO Hessen. Die Ergebnisrechnung wurde nach den Vor-

gaben gemäß § 46 GemHVO Hessen, die Finanzrechnung nach den Vorgaben gemäß

§ 47 GemHVO Hessen und die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach den Vor-

gaben des § 48 GemHVO Hessen aufgestellt.

In dem von der Gemeinde aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Ergebnis-

und Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausrei-

chend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sind – mit Ausnahme des

dargestellten Einschränkungsgrundes – vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen – mit Ausnahme des

dargestellten Einschränkungsgrundes – den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der

Hauptsatzung.
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3. Rechenschaftsbericht

Die Prüfung des Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr 2017 hat ergeben, dass

der Rechenschaftsbericht – mit Ausnahme des dargestellten Einschränkungsgrundes –

den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung ent-

spricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsbe-

richtes

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht

in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnis-

und Finanzrechnung, und Anhang sowie Rechenschaftsbericht ergibt, unter Beachtung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung – mit Ausnahme des dargestellten Ein-

schränkungsgrundes – ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (§ 112 HGO).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage in Abschnitt D. III.
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2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

In dem Jahresabschluss der Gemeinde Hüttenberg wurden folgende Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

Die Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlussstichtag einzeln

bewertet

Es erfolgt eine wirklichkeitsgetreue Bewertung

Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres werden unabhängig vom Zeit-

punkt der Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt

Der Ansatz von Vermögensgegenständen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt

ist, werden planmäßig und linear abgeschrieben

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden mit dem Teilwert gemäß § 41 Abs. 6

GemHVO Hessen bewertet

Übrige Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages an-

gesetzt

Alle übrigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverän-

dert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang.
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III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben wir die Posten

der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung nach betriebswirtschaftlichen

Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsana-

lyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftli-

chen Lage der Gemeinde ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten –

insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

1. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirt-

schaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechen-

den Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen-

bzw. Fremdkapital zugeordnet.
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Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vor-

jahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für

die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2017 und 2016:

Vermögensstruktur

Aktivseite 31.12.2017 31.12.2016 Verände-
rungen

T€ % T€ % T€

Immaterielle Vermögens-
gegenstände

133 0,2 174 0,3 - 40

Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

10.298 15,3 10.307 15,2 - 9

Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

17.394 25,8 15.358 22,7 2.036

Infrastrukturvermögen 27.475 40,7 27.192 40,2 283

übrige Sachanlagen 1.558 2,3 4.638 6,9 -3.080

Finanzanlagen 1.461 2,2 1.499 2,2 - 38

Sparkassenrechtliche Son-
derbeziehungen

2.967 4,4 2.967 4,4 -

Forderungen 2.028 3,0 1.964 2,9 65

sonstige Vermögensgegen-
stände

72 0,1 22 0,0 50

Liquide Mittel 3.773 5,6 3.211 4,7 562

Rechnungsabgrenzungs-
posten

285 0,4 306 0,5 - 21

Gesamtvermögen 67.445 100,0 67.637 100,0 - 192



- 18 -

Kapitalstruktur

Passivseite 31.12.2017 31.12.2016 Verände-
rungen

T€ % T€ % T€

Eigenkapital 36.047 53,4 34.917 51,6 1.130

Sonderposten 13.858 20,5 14.422 21,3 - 564

Pensionsrückstellungen 3.951 5,9 3.689 5,5 263

Rückstellungen für Umla-
geverpflichtungen 1.199 1,8 1.199 1,8 -

Sonstige Rückstellungen 657 1,0 1.022 1,5 - 366

Verbindlichkeiten aus Kre-
diten für Investitionen 10.294 15,3 10.973 16,2 - 680

übrige Verbindlichkeiten 598 0,9 640 0,9 - 42

Rechnungsabgrenzungs-
posten 841 1,2 775 1,2 67

Gesamtkapital 67.445 100,0 67.637 100,0 - 192

Gesamtvermögen und Gesamtkapital verzeichnen einen Rückgang um T€ 192 (bzw.

0,3%).
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2. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen

der beiden Haushaltsjahre 2017 und 2016 zeigt nachfolgendes Bild der Ertragslage und

ihrer Veränderungen:

2 0 1 7 2 0 1 6

Ergeb-
nisver-
ände-

rungen

T€ % T€ % T€

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 450 2,2 459 2,4 - 9

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.929 14,5 2.853 15,2 76

+ Kostenersatzleistungen und -erstat-
tungen

339 1,7 175 0,9 164

+ Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

10.527 52,0 10.082 53,7 445

+ Erträge aus Transferleistungen 449 2,2 413 2,2 36

+ Erträge aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen

4.251 21,0 3.446 18,4 806

+ Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Investitionszuweisun-
gen, -zuschüsse und Investitionsbei-
trägen

843 4,2 835 4,4 9

+ sonstige ordentliche Erträge 469 2,3 498 2,7 - 29

= ordentliche Erträge 20.258 100,0 18.760 100,0 1.497

- Personalaufwendungen 5.692 28,1 5.274 28,1 - 418

- Versorgungsaufwendungen 540 2,7 206 1,1 - 334

- Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen

3.065 15,1 3.789 20,2 723

- Abschreibungen 1.639 8,1 1.805 9,6 165

- Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen

1.171 5,8 1.293 6,9 122

- Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen Um-
lageverpflichtungen

7.229 35,7 6.906 36,8 - 323

- sonstige ordentliche Aufwendungen 14 0,1 14 0,1 0
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2 0 1 7 2 0 1 6

Ergeb-
nisver-
ände-

rungen

T€ % T€ % T€

= ordentliche Aufwendungen 19.351 95,6 19.286 102,8 - 64

= Verwaltungsergebnis 907 4,5 - 526 -2,8 1.433

+ Finanzerträge - 5 0,0 218 1,2 - 223

- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-
dungen

260 1,3 305 1,6 - 45

= Finanzergebnis - 265 -1,3 - 87 -0,5 - 179

= Ordentliches Ergebnis 642 3,2 - 612 -3,3 1.255

+ außerordentliche Erträge 487 2,4 159 0,8 328

- außerordentliche Aufwendungen 0 0,0 79 0,4 - 79

= außerordentliches Ergebnis 487 2,4 80 0,4 408

= Jahresüberschuss (+) 1.130 5,6 - 533 -2,8 1.662
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3. Finanzlage (Finanzrechnung)

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme abgebildet. Durch die Aufnahme al-

ler Zahlungen in die Finanzrechnung ist es möglich, Informationen über die finanzielle

Entwicklung der Gemeinde Hüttenberg zu gewinnen.

Die Finanzrechnung wird hier verdichtet wiedergegeben:

2017 2016

T€ T€

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.468 18.997

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.879 17.007

Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.588 1.991

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 890 1.547

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.207 3.223

Saldo aus Investitionstätigkeit - 317 - 1.675

Finanzmittelüberschuss (+) bzw. –fehlbetrag (-) 1.271 315

Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit - 715 - 885

Veränderung des Finanzmittelfonds 556 - 570

Anfangsbestand an Finanzmitteln 3.211 3.793

Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 6 - 12

Finanzmittelfonds 3.773 3.211
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E. Feststellungen zur Haushaltswirtschaft

I. Allgemeine Feststellungen

In unsere Berichterstattung ist auch die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im

geprüften Haushaltsjahr 2017 einzubeziehen.

Die durchgeführten Prüfungshandlungen erfolgten in Anlehnung an die Regelungen zur

Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft, die in der Prüfungsleitlinie L 720 des IDR

niedergelegt sind.

Wir haben uns anhand verschiedener Fragenkataloge mit einfachen Fragestellungen

sowie konkreter haushaltsrechtlicher Prüfungen ein Gesamturteil zur Ordnungsmäßig-

keit der Haushaltswirtschaft gebildet.

In diesem Zusammenhang wurden

die haushaltswirtschaftliche Organisation,

haushaltswirtschaftliche Instrumente,

haushaltswirtschaftliche Prozesse und

die haushaltswirtschaftliche Lage betrachtet und analysiert.

II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der

Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der HGO, der Gemeindehaushaltsverordnung

(GemHVO) und den hierzu ergangenen Hinweisen und Erlassen für die Haushaltsfüh-

rung verbindlich.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hüttenberg vom 05. Dezember 2016 wurden für

das Haushaltsjahr 2017 u. a. die folgenden Festsetzungen getroffen:
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Es wurden festgesetzt:

der Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf € 19.760.900

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf € 19.693.200

mit einem Saldo von € - 67.700

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf €          1.300

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf € 0

mit einem Saldo von €          1.300

ausgeglichen/mit einem Überschuss (+) /Fehlbetrag (-) von € - 69.000

der Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf € 1.145.850

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf € 617.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf € 2.814.200

mit einem Saldo von € - 2.196.800

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf €   2.235.200

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf € 809.450

mit einem Saldo von € - 1.425.750

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) /

-fehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von € 374.800
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Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde in Höhe von € 1.950.200

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden festgesetzt auf € 2.372.500

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf € 2.000.000

Realsteuerhebesätze

Für das Haushaltsjahr 2017 galten folgende Steuersätze:

Gewerbesteuer 357 v. H.

Grundsteuer A 340 v. H.

Grundsteuer B 400 v. H.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 05. Dezember 2016 be-

schlossen.

Gemäß § 97 Abs. 4 HGO soll der Aufsichtsbehörde die von der Gemeindevertretung

beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens am 30. November des

Vorjahres vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Aufsichtsbehörde

nicht fristgerecht vorgelegt.

Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der

Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen

(§ 92 Abs. 4 HGO). Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Auf-

sichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.
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Die Gemeindevertretung hat am 15. Dezember 2015 ein Haushaltssicherungskon-

zept beschlossen. Die Vorgaben für das Haushaltssicherungskonzept, die Anpas-

sung der Realsteuerhebesätze nach Maßgabe eines deutlich über dem Landes-

durchschnitt liegenden Hebesatzes, die Vorgaben hinsichtlich der Erstellung der

noch ausstehenden Jahresabschlüsse usw. sind weiterhin stringent umzusetzen.

III. Einzelfeststellungen zur Haushaltswirtschaft

Gebührenkalkulationen nach dem KAG

Die Gemeinde Hüttenberg hat im Haushaltsjahr 2017 für die nachfolgenden Einrichtun-

gen bzw. Leistungen Benutzungsgebühren nach den Grundsätzen des KAG erhoben:

Brandschutz und allgemeine Hilfen,

Kinderbetreuung,

Abwasserbeseitigung und

Friedhöfe und Bestattungen.

Für die Beurteilung des geprüften Haushaltsjahres des Gebührenhaushaltes Abwasser-

beseitigung liegt uns das Gutachten eines externen Sachverständigenbüros vor.

Für die gebührenfinanzierten Einrichtungen Kindergärten sowie Friedhofs- und Bestat-

tungswesen wurden für das Berichtsjahr gemäß Angabe keine Gebührenbedarfsberech-

nungen (Kalkulationen) und keine Gebührennachberechnungen erstellt. Es kann jedoch

davon ausgegangen werden, dass diese Gebührenhaushalte regelmäßig eine Unterde-

ckung aufweisen, so dass die Passivierung einer Rückzahlungsverpflichtung nicht in Be-

tracht kommt.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die Verwaltung gilt der Grundsatz der Bindung an die Haushaltsansätze. Abweichun-

gen von den Planansätzen lassen sich in der Praxis jedoch nicht immer vermeiden.
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Nach § 100 Abs. 1 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung

gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen bzw. Auszahlungen entschei-

det der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft.

Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, be-

dürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen ist die Ge-

meindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

Die Gemeinde Hüttenberg hat in ihrem Haushalt verschiedene Regelungen bezüglich

der Deckungsfähigkeit von Ansätzen beschlossen. Zur Feststellung von Überschreitun-

gen wurde aufgrund der Deckungsregeln ein Plan-/Ist-Vergleich durchgeführt.

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 sind bei der Gemeinde Hüttenberg

nach eigener Berechnung und Darstellung im Jahresabschluss Überschreitungen bei

einzelnen Konten entstanden. Nach der abschließend vorgenommenen Haushaltsmit-

telprüfung ergaben sich bei den im Rahmen der Teilhaushalte erklärten Deckungskrei-

sen 1 bis 4 und Personal unter Berücksichtigung des § 100 HGO Überschreitungen.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 sind bei der Gemeinde Hüttenberg nach

eigener Berechnung und Darstellung im Jahresabschluss Überschreitungen bei einzel-

nen Konten entstanden. Nach der abschließend vorgenommenen Haushaltsmittelprü-

fung ergaben sich bei den im Rahmen der Teilhaushalte erklärten Deckungskreisen 1

bis 4 unter Berücksichtigung des § 100 HGO Überschreitungen.

Es wird festgestellt, dass nach den Auswertungen der Deckungskreise des Ergeb-

nishaushaltes im Rahmen der endgültigen Jahresabschlussarbeiten 2017 Haus-

haltsüberschreitungen im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO entstanden sind. Wir ver-

weisen auf die Angaben der Gemeinde im Rechenschaftsbericht.
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Es wird außerdem festgestellt, dass nach den Auswertungen der Deckungskreise

des Finanzhaushaltes im Rahmen der endgültigen Jahresabschlussarbeiten 2017

Haushaltsüberschreitungen im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO entstanden sind. Wir

verweisen auf die Angaben der Gemeinde im Rechenschaftsbericht.

Es wird weiterhin festgestellt, dass die Gemeindevertretung nicht alsbald von den

über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen in Kenntnis gesetzt

wurde wie im § 100 HGO gefordert, sondern über die investiven Auszahlungen erst

am 28.10.2019.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen regelt § 21 GemHVO. Nach § 21 Abs. 1

GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets kraft Haushaltsvermerk

für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ansätze bleiben, sofern nichts anderes

bestimmt ist, bis längstens zum Ende des zweiten auf das Abschlussjahr folgenden

Haushaltsjahres verfügbar.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfüg-

bar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss

des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Tei-

len genutzt werden kann.

Eine Übertragung von Haushaltsresten für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-

men wurde gemäß Anlage 1 in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgenommen. Es

kann von uns nicht bestätigt werden, ob im Finanzhaushalt die in das Folgejahr (2018)

übertragenen Budgetmittel zutreffend ermittelt wurden.
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Investitionskredite

In der Haushaltssatzung für das Berichtsjahr wurden Kreditaufnahmen in Höhe von

€ 1.950.200 veranschlagt. Gemäß § 103 Abs. 2 HGO hat die Kommunalaufsicht mit Ver-

fügung vom 06. Januar 2017 den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

unter Auflagen genehmigt.

Von der Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2017 keine Summe in Anspruch

genommen.

Aus der noch anteilig zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung des Haushaltsjahres

2016 in Höhe von € 487.400 erfolgte ebenso keine Inanspruchnahme.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden somit keine Kreditaufnahmen getätigt.

Nach § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haus-

haltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr

nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssat-

zung.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 stand der Gemeinde die noch nicht aus-

geschöpfte Kreditermächtigung der Jahre 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt

€ 2.437.400 zur Verfügung.

Kassenkredite

In der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf € 2.000.000,00

festgesetzt.

Zum 31. Dezember 2017 valutierte kein fester Kassenkredit.

Es wurde geprüft, ob auch unterjährig der Höchstbetrag für Kassenkredite eingehalten

wurde. Hierbei ergaben sich keine Beanstandungen.
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Gesamturteil zur Haushaltswirtschaft

Im Rahmen der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

ist von uns festzustellen, ob die Haushaltswirtschaft im geprüften Haushaltsjahr insge-

samt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat.

Wir haben unser Prüfurteil zur Haushaltswirtschaft anhand der in den vorangegangenen

Ausführungen dargestellten Prüfungshandlungen getroffen. Die Haushaltswirtschaft im

Haushaltsjahr 2017 hat – mit Ausnahme der zuvor genannten Einschränkungen und der

unter Abschnitt „B. II. 1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung“ dargestellten

Gründe für die Einschränkung des Bestätigungsvermerkes – ansonsten den geltenden

gesetzlichen Vorschriften entsprochen.

Im Rahmen der stichprobenartig durchgeführten Prüfungen wurden keine Sachverhalte

festgestellt, dass dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nicht entsprochen wurde.

Die haushaltswirtschaftliche Lage ist geeignet, eine stetige Aufgabenerfüllung sicherzu-

stellen.
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017 und dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 der

Gemeinde Hüttenberg unter dem Datum 27.10.2023 den folgenden eingeschränkten Be-

stätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Hüttenberg,

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss sowie zum Rechenschaftsbericht

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Hüttenberg zum 31.12.2017 – bestehend

aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung, Teilergebnisrechnun-

gen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der

Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Ver-

mögensgegenstände und den Rechenschaftsbericht der Gemeinde Hüttenberg für das

Haushaltsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Hüttenberg für das Haushaltsjahr vom 01.01.2017

bis zum 31.12.2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen – mit Aus-

nahme der im folgenden Abschnitt „Grundlagen für die Prüfungsurteile“ beschriebenen

Einschränkung – den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtli-

chen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Gemeinde zum 31.12.2017 sowie ihrer

Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 und
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vermittelt der dem Jahresabschluss beigefügte Rechenschaftsbericht insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde – mit Ausnahme der im folgen-

den Abschnitt „Grundlagen für die Prüfungsurteile“ beschriebenen Einschränkung.

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Rechenschaftsbericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die vo-

raussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend

dar.

Gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 HGO erklären wir, dass unsere Prüfung – mit Ausnahme der

im folgenden Abschnitt „Grundlagen für die Prüfungsurteile“ beschriebenen Einschrän-

kung – zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

und des Rechenschaftsberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts in

Übereinstimmung mit § 128 Abs. 1 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom

Institut der Rechnungsprüfer e.V. (IDR) aufgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-

ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht zu dienen.

Aus dem nachfolgenden Grund war für den geprüften Jahresabschluss und den Rechen-

schaftsbericht unser Prüfungsurteil einzuschränken:
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Die Gemeinde Hüttenberg hat in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2017 eine

Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse für die Kreisum-

lage und für die Schulumlage in Höhe von insgesamt T€ 1.199 gebildet. Nach

Prüfung der Berechnungsgrundlagen hat sich ergeben, dass Teile der Rückstel-

lung (T€ 428) dem Grunde nach nicht zu bilden sind und demnach aufgelöst wer-

den müssen. Eine entsprechende Buchung ist seitens der Gemeinde nicht er-

folgt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Vertretungskörperschaft für den Jah-

resabschluss, den Rechenschaftsbericht und die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-

schaft

Der gesetzliche Vertreter der Körperschaft – Gemeindevorstand, dieser handelnd durch

den Bürgermeister als für das Finanzwesen zuständiges hauptamtliches Mitglied – ist

verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeindehaushalts-

rechtlichen und den sie ergänzenden erlass- und satzungsrechtlichen Vorschriften ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaft vermit-

telt.

Ferner sind der gesetzliche Vertreter und die für ihn handelnden Personen verantwortlich

für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-

beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Körperschaft zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen

Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-

verhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, so-

fern einschlägig, anzugeben.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter und die für sie handelnden Organe und Per-

sonen verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts, der insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Körperschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind der gesetzliche Vertreter und die für ihn handelnden Organe und Personen

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

erachtet haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung

mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Rechenschaftsbericht erbringen zu

können.

Die Vertretungskörperschaft als Aufsichtsorgan ist verantwortlich für die Überwachung

des Rechnungslegungsprozesses des Verwaltungsorgans zur Aufstellung des Jahres-

abschlusses und des Rechenschaftsberichts, wofür sie sich insbesondere des Rech-

nungsprüfungsamtes (Abteilung Revision) bedient.

Der Gemeindevorstand als gesetzlicher Vertreter und seine für ihn im Haushalts- und

Rechnungswesen handelnden Mitglieder (Bürgermeister bzw. Kämmerer) sind verant-

wortlich für die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans entsprechend

den kommunalrechtlichen Vorschriften (§§ 92 ff. HGO) sowie den Vollzug der von der

Vertretungskörperschaft beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan unter Be-

achtung der gesetzlichen Grundsätze und satzungsmäßig beschlossenen Bewirtschaf-

tungsgrundsätzen einschließlich der Deckungs- und Übertragungsregelungen, insbe-

sondere der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der vollständigen und zeitnahen

Einnahmebeschaffung und des Forderungsmanagements. Dabei sind für die Erträge

bzw. Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen die jeweils geltenden

haushaltsrechtlichen und fachgesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Abgaben-

recht, zu beachten.
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Ferner ist das für den gesetzlichen Vertreter handelnde Mitglied des Verwaltungsorgans

verantwortlich für die Regelungen und Kontrollen (Systeme), die sie als notwendig er-

achtet hat, um die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haus-

haltsjahr in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonsti-

gen ortsrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Dies schließt auch die regelmäßige

Berichterstattung über den Haushaltsvollzug gegenüber der Vertretungskörperschaft

und der Aufsichtsbehörde ein.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Rechenschaftsberichts sowie für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-

schaft

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes

Bild von der Lage der Körperschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit

dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ein Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss und zum Rechenschaftsbericht zu bilden, die in einem Bestätigungsvermerk als

abschließendes Ergebnis der Abschlussprüfung zusammengefasst sind.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 128 Abs. 1 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung der

vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Angaben können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen.
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Während der Prüfung gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und § 131 Abs. 1 HGO unter

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung üben wir pflichtgemä-

ßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un-

beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Rechenschafts-

bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-

setzen interner Kontrollen beinhalten können;

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Rechenschaftsbe-

richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, ohne ein umfassen-

des Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Körperschaft

abzugeben;

beurteilen wir die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter und den für ihn

handelnden Organmitgliedern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie

die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben;

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-

deliegenden Geschäfts-vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Kommune vermittelt;

beurteilen wir den Einklang des Rechenschaftsberichts mit dem Jahresabschluss,

seiner Übereinstimmung mit den für ihn geltenden gesetzlichen Vorschriften und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Kommune;
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führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter und den für ihn

handelnden Organen dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Rechen-

schaftsbericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-

ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom gesetz-

lichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem Bürgermeister und den leitenden Mitarbeitern der Verwaltung unter

anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die

wir während unserer Abschlussprüfung feststellen.

Unsere Aufgaben und Zielsetzungen sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

ob die Haushaltswirtschaft im geprüften Haushaltsjahr insgesamt den geltenden gesetz-

lichen Vorschriften entsprochen hat. Dazu ist festzustellen, ob bei der Planung und dem

Vollzug der Haushaltswirtschaft ordnungsmäßig verfahren wurde, insbesondere, dass

bei den von der Körperschaft zu verwaltenden Erträge bzw. Einzahlungen sowie Auf-

wendungen bzw. Auszahlungen die geltenden formellen und materiellen Rechtsvor-

schriften beachtet wurden und die von der Verwaltung getroffenen Entscheidungen

zweckmäßig waren. Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft umfasst dabei

auch die sparsame und wirtschaftliche Verwaltung des den gesetzlichen Vertretern der

Kommune anvertrauten öffentlichen Vermögens. Über das Ergebnis der Prüfung der

Ordnungsmäßigkeit ist ein eigenständiges Prüfurteil zu bilden, das mit dem Prüfurteil

zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht in diesem Bestätigungsvermerk

als abschließendes Ergebnis der Abschlussprüfung zusammengefasst ist.

Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft beurteilen wir entsprechend § 128 Abs.

1 Nr. 1 und § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO sowie den Vorschriften der GemHVO und GemKVO

unter Beachtung der vom IDR aufgestellten Prüfungsleitlinien. Durch die Prüfung haben

wir uns ein Urteil darüber zu bilden, ob
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die neben den Vorschriften für den Jahresabschluss geltenden Bestimmungen für

die Planung und den Vollzug des Haushalts beachtet wurden, insbesondere die

Vorschriften der allgemeinen Haushaltsgrundsätze der HGO sowie die Planungs-

, Deckungs- und Übertragungsgrundsätze;

die Festsetzungen der Haushaltssatzung bezüglich der satzungsmäßigen Er-

mächtigungen und des Haushaltsplans unter Beachtung der von der Vertretungs-

körperschaft mit dem Haushaltsplan beschlossenen Deckungsregelungen einge-

halten wurden;

bei der Realisierung der Erträge und Einzahlungen und der Leistung von Aufwen-

dungen und Auszahlungen anhand von durchgeführten Stichproben die gesetzli-

chen, ortsrechtlichen oder verwaltungsinternen Vorschriften, insbesondere des

Gemeindehaushalts-, Abgaben- und Vergaberechts, beachtet wurden;

dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen wurde, und ob die

haushaltswirtschaftliche Lage der Körperschaft geeignet ist, eine nachhaltige, d. h.

stetige Aufgabenerledigung sicherzustellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-

chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-

schlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).
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Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Wei-

tergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten

Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf

es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk

zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bad Oeynhausen, den 27. Oktober 2023

I N T E C O N
GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. Prasuhn)
Wirtschaftsprüfer
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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